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Mittwoch, 10.03.2010 
19:30 Uhr 
(Stadtbad 
Oderberger 
Str.) 

Begrüßung durch den Schirmherrn, Erwin Sel-
lering, Ministerpräsident des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern zur „Night of Tourism - 20 
Jahre Urlaubsland Mecklenburg-Vorpommern“ 

 

Donnerstag, 11.03.2010 – Kongresstag 
10.00 
Uhr   

Öffnung des Messegeländes. Anreise der auswärtigen 
Teilnehmer. Eintritt für Symposiumsteilnehmer frei.  
Abgabemöglichkeit für Ihre Garderobe: Bitte 
Garderobe am Eingang „Messe Süd“ benutzen und 
nach verlängerter Garderobenöffnung bis 24.00 Uhr 
fragen. Möglichkeit der Terminierung von Beratungs-
gesprächen am YIG-Info-Counter via Internet im Vor-
feld bzw. während des Symposiums. 
Gespräche mit Ausstellern im YIG Deutschland-
Pavillon für Kinder- und Jugendreisen und in der YIG-
Lounge bei Kaffee und Bionade, Halle 4.1 

ab 13.00 
Uhr 

Check-In der TeilnehmerInnen am YIG-Info-Counter, 
Halle 4.1, Stand 134a, Willkommenstrunk (s.o.) sowie 
Soccer-Warming-Up und Autogrammstunde mit 
Michael Rummenigge, Halle 4.1/Stand 138 

bis 13.45 Uhr Einnahme der Plätze 
14.00 Uhr Feierliche Eröffnung durch ein Grußwort der KMK, 

überbracht durch Hr. Ltd. Oberschulrat Ludger Pieper
an-
schlie-
ßend bis 
14.50 
Uhr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
anschlie-
ßend 
 
anschlie-
ßend 

Moderierte Podiumsdiskussion: 
„Der Klassenlehrer als Reiseleiter“ – 
Was muss in der Referendarausbildung und 
Lehrerweiterbildung für mehr Rechtssicherheit 
und Risikovorsorge getan werden? 
mit VertreterInnen folgender Institutionen:  
- Herr Ltd. Oberschulrat Ludger Pieper, Mitglied 

des Landes Berlin im Schulausschuss der 
Kultusministerkonferenz,  

- Herr Jens Kosmale, Geschäftsführer des 
BundesForum Kinder- und Jugendreisen e.V., 

- Frau Anja Smettan-Öztürk, Mitglied der 
Deutschen Gesellschaft für Reiserecht, Berlin. 

Das Podium stellt sich außerdem den Fragen der 
Pädagogen und der Anbieter der Tourismusbranche. 
Moderiert durch Herrn Dominik Rzepka, radioBERLIN 
Feierliche Preisübergabe des Qualitätszeichen QMJ 
an Jugendbeherbergungsstätten unter Beteiligung der 
Podiumsgäste und Fußballstar Michael Rummenigge 
Interview mit M. Rummenigge zum Engagement im 
Sport für Kinder und Jugendliche 

Anschließend Bühnen- und Workshop-Programm 
Beginn der Workshops und Podiumsvorträge, inkl. Rundgänge 
(Gesamtdauer 15:10 bis 17:00 Uhr), Hinweis: parallel 
stattfindende Workshops, hier die jeweilige Bühnenzeit: 
15.10 - Workshop 1: Museumspädagogische Angebote für 

15.30 
Uhr 

Schulklassen in Mecklenburg – Vorpommern,  
Torsten Weiß, NaturErlebnisZentrum Müritzeum, 

15.40 - 
16.00 
Uhr 

Workshop 2: Ferien- und Klassenfahrten für junge 
Menschen mit und ohne Handicap – eine Heraus- 
forderung für Lehrkräfte, Eltern und jugendtouristische 
Akteure, Jens Peter Jensen und Anke Diekmann, 
Landesjugendring Schleswig-Holstein, Kiel. 

16.10 - 
16.30 
Uhr 

Workshop 3: CO2-freie Klassenfahrten in 
Deutschland, Edgar Lemp, Deutsche Bahn AG, 
Karlsruhe. 

16.40 - 
17.00 
Uhr 

Workshop 4: Klassen- und Projektfahrten „20 Jahre 
Deutsche Wiedervereinigung – Berlin als Trendsetter, 
Diplom-Pädagoge Uwe Flügel, welcome berlin tours, 
Berlin. 

17.00 - 
17.30 
Uhr 

Plenum „Rechtsfragen auf Klassen- und 
Projektfahrten“ 
Anja Smettan-Öztürk, Rechtsanwältin mit 
Spezialisierung auf den Bereich Tourismus und 
Reiserecht, Berlin. 

ab  
17.30 - 
20.00 
Uhr 

YIG-Lehrer-Lounge: Informationsgespräche mit den 
Ausstellern des YIG-Deutschland-Pavillons für Kinder- 
und Jugendreisen in der YIG-Lounge, Preis-
verleihung im Lehrer-Wettbewerb „Wer wird Lehrer-
Wissionär?“, moderiert durch Robert Huraj, 
Preisverleihung u.a. mit Oliver Winter, Geschäftsführer 
der A&O HOTELS & HOSTELS Holding AG. 

 

Freitag, 12.03.2010 – Exkursions- und Kongresstag 
08.45 Uhr Treffpunkt FE1: Ostbahnhof, Busspur am Haupt-

eingang der Empfangshalle/Westseite 
Fachexkursion 1 „Fahrt ins Tropical Islands“  

(bei Anmeldung bis 09.01.10) 
09.00 Uhr 
 

Abfahrt zum Projekt „Grünes Klassenzimmer“ im 
Tropical Islands - „Entdeckungen im Regenwald 
von Brandenburg“, Fahrt nach Krausnick  

10.30 Uhr 
 
anschlie-
ßend bis 
11.30 Uhr 
 
 
 
11.30 Uhr 
12.00 Uhr, 
12:45 Uhr

Ankunft im Tropical Islands 
Willkommenstrunk und Begrüßung 
Regenwaldführung mit 
- Bern Green, Horticulture Manager, 
- Heike Zumkley, Product Development. 
Darbietung geografischer und biologischer Lern-
inhalte zum Thema „Regenwald“ auf einer 
Klassenfahrt  
Informationsveranstaltung mit Konferenzgetränken 
Mittagessen am Tropischen Barbecue am Thaihaus 
Check-Out, anschließend: Abfahrt nach Berlin 

Fachexkursion 2 „Berufe im Tourismus und im Gastgewerbe“
(bei Anmeldung ab 10.01.10) 

09.45 
Uhr 

Treffpunkt: Berufsausbildungszentrum Berlin des SOS 
Kinderdorf e.V., Oudenarder Str. 16, 13347 Berlin-
Wedding 

10.00 - 
13.00 
Uhr 

Berufsorientierung: Berufe im Gastgewerbe und 
im Tourismus: 
- Erstausbildungen 
Susanne Lange, Pädagogische Leitung / Stellver-
tretende Leitung SOS-Kinderdorf Berufsausbildungs-
zentrum Berlin 
- Duale Ausbildung und Vernetzung mit der 

Bachelor-Ausbildung im Tourismus sowie 
- EU-Leonardo da Vinci-Projekt zur Vergleich-

barkeit von Tourismus und Catering der 
beruflichen Erstausbildung auf europäischer 
Ebene, Nina Berger, Baltic College, Campus 
Potsdam, 

- Berufliche Mobilität und Einstiegsqualifizierungen, 
vorgestellt von Ulrike Regele (DIHK), Referentin, 

anschließend:  
Führung durch die Einrichtung und Mittagessen 

ca. 13.00 
Uhr 

Abfahrt, Transfer und kleine Stadtrundfahrt durch 
Berlin 

ca. 14.30 
Uhr bis 

Ankunft auf dem Messegelände, anschließend 
Kaffeepause in der YIG-Lounge und Information des 

15.00 
Uhr 

BundesForums für Kinder- und Jugendreisen durch 
Stephan Schiller zu Umweltbildung auf Klassenfahrten  

15.00 - 
16.00 
Uhr 

Eine moderierte Diskussion der Bundesvereinigung 
Kanutouristik: Pisa liegt in Italien, die Verant-
wortung bei uns – Innovative Kinder- und Jugend-
reisen als Bildungschance! mit folgenden 
VertreterInnen: 
- Frau Anja Gretzschel, Geschäftsführerin BKT, 
- Herr Jens Kosmale, Geschäftsführer des 

BundesForum Kinder- und Jugendreisen e.V., 
- Frau Irmhild Siemering, Geschäftsführerin Kanu-

Feeling, 
- Frau Ute Dicks, Geschäftsführerin, Deutscher 

Wanderverband, 
- Frau Martina Flamme-Jasper, phaeno gGmbH 
Moderation: Matthias Beyer, mas|contour Tourism 
Consulting & Regional Planning, Berlin.  

ca. 16.00 
Uhr 

Verabschiedung und Möglichkeit zum Erkunden der 
Messehallen  

Danksagung: Wir danken der Firma A&O HOTELS & HOSTELS 
Holding AG für die Gestaltung der Kaffeepausen in der YIG-
Lehrer-Lounge und der Firma Bionade für die Erfrischungen. 
Unser Dank gilt zudem der Firma welcome berlin tours für die 
Busgestellung und dem Tropical Islands und dem 
Berufsausbildungszentrum Berlin des SOS Kinderdorf e.V. für die 
Gestaltung des Exkursionsprogramms. 

Änderungen vorbehalten. 
 (Planungsstand 01.03.2010) 

Hinweis: Am Wochenende sind Publikumstage, wo es viele Aktionen in 
der YIG-Schüler- und Studenten-Lounge der Halle 4.1 gibt. 



Grußwort von Ministerpräsident Erwin Sellering  
zum YIG Lehrersymposium auf der ITB Berlin 2010 
 
 
Mecklenburg-Vorpommern das beliebteste Sommerreise-
ziel der Deutschen – dies gilt auch für Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene. Das hat die Ende 2009 
erschienene Studie des Bundesforums  Kinder- und 
Jugendreisen e. V. aufs Neue belegt. Weil wir uns auch in 
Zukunft stark um die jungen Gäste bemühen wollen, habe 
ich sehr gern auch die Schirmherrschaft über das YIG 
Lehrersymposium auf der diesjährigen Internationalen 
Tourismus Börse in Berlin übernommen. 
 
In Mecklenburg-Vorpommern können Sie zwischen 271 
Einrichtungen für den Kinder- und Jugendtourismus mit 
mehr als 20.000 Betten wählen. Moderne Jugenddörfer, 
Jugendhotels, Jugendherbergen, Zeltplätze, Schulland- und Waldschulheime heißen 
Mädchen und Jungen und ihre Betreuer herzlich willkommen. Fast alle Einrichtungen haben 
den Anspruch, den Jugendlichen etwas Besonderes zu bieten. Die Angebote reichen von 
erlebnispädagogisch ausgerichteten Abenteuercamps über musisch-kreative Workshops und 
regional-geschichtliche Entdeckungsreisen bis hin zu spannenden Umweltprojekten.  
 
Eine Reise nach Mecklenburg-Vorpommern lohnt sich auf jeden Fall. Sie finden bei uns eine 
wunderschöne Landschaft, ob nun an der Ostseeküste oder im Binnenland mit seinen 
gelben Rapsfeldern und seinen vielen Seen. Entdecken Sie eine noch intakte Natur, 
traditionsreiche Hansestädte und interessante Museen wie das Ozeaneum in Stralsund, das 
einen faszinierenden Einblick in die Welt der Meere gibt!  
 
Für uns in Mecklenburg-Vorpommern ist der Kinder- und Jugendtourismus auch eine 
Investition in die Zukunft. Denn die Kinder von heute sind unsere möglichen Urlaubsgäste 
von morgen. Junge Gäste, die das Land nach einer Klassenfahrt oder nach einer 
Gruppenreise in guter Erinnerung behalten, werden gerne wieder nach Mecklenburg-
Vorpommern kommen. Das gilt ganz sicher auch für Lehrerinnen und Lehrer, die das Land 
nach einer Klassenfahrt noch einmal in Ruhe erkunden wollen.  
 
Ein gutes Angebot an Kinder- und Jugendreisen ist uns deshalb sehr wichtig. Mecklenburg-
Vorpommern hat schon im Jahr 2004 eine Qualitätsoffensive mit verbindlichen Standards 
gestartet, die den Gästen eine Orientierungshilfe geben soll. Mit der Vergabe von 
Qualitätsgütesiegeln an Einrichtungen im Kinder- und Jugendtourismus hat Mecklenburg-
Vorpommern damit eine Vorreiterrolle in Deutschland eingenommen – mit Erfolg, denn das 
Qualitätsmanagement ist vom Bundesforum für Kinder- und Jugendreisen bundesweit 
übernommen worden. Bereits 87 der Einrichtungen im Nordosten dürfen sich mit dem 
Prüfsiegel schmücken, bundesweit sind es inzwischen 180. 
 
Es gibt also viele gute Gründe, eine Reise nach Mecklenburg-Vorpommern zu planen. Ich 
lade Sie alle herzlich ein. Sie werden feststellen: MV tut gut! 
 
 
 
Erwin Sellering 
 
Ministerpräsident des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
 

die Anforderungen an moderne Schulen wachsen ständig. Sie stehen unter 

Reformdruck, haben vermehrt erzieherische und sozialpädagogische Aufgaben 

zu erfüllen, sie müssen sich kontinuierlichen Qualitätschecks unterziehen und  

werden obendrein genauestens von Eltern, Politik und Öffentlichkeit in ihrer 

Entwicklung beobachtet. Über die klassischen Unterrichtsinhalte in den 

bekannten Fächern hinaus werden - oft unter Verweis auf aktuelle politische 

oder gesellschaftliche Fehlentwicklungen - zusätzliche inhaltliche Forderungen 

an die Schulen herangetragen: Zum Beispiel Themen des Verbraucherschutzes, 

der richtige Umgang mit Kapitalanlagen und Finanzdienstleistungen oder eine 

gesundheitsbewusste Ernährung. Vor diesem Hintergrund mutet das Thema 

unserer heutigen Veranstaltung zunächst überfordernd an, wenn man sich die 

Rolle, Aufgabenentwicklung und das Profil von Lehrkräften im aktuellen 

Schulalltag verdeutlicht. „Sollen wir jetzt auch noch den Reiseleiter spielen?“  

Läuft die Entwicklung bei Klassenfahrten noch stärker  in die Richtung einer Art  

Alleinunterhalter, der für eine Ferienclubatmosphäre mit buchbarem 

Ausflugsangebot zu sorgen hat? 
 

Ich räume ein, dass mein Einstieg ins Thema etwas überzeichnet ist und dass die 

allermeisten Klassenfahrten sicherlich weiterhin ihren eigentlichen Sinn und 

Zweck erfüllen: Ein unvergessliches Gemeinschaftserlebnis zu schaffen mit 

vielen interessanten Lernerfahrungen in einer fremden Umgebung, die 

Möglichkeit des Eintauchens in andere Kulturen und Lebensgewohnheiten, die 

Chance der Praxisnähe fernab von der „grauen Theorie“ des Schulalltags. 

Gewohntes in Frage zu stellen oder zumindest mit Neuem und Unerwartetem 

konfrontiert zu werden und sich damit auseinander zu setzen. Wie Recht hat 
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Mark Twain mit seiner Aussage: „Reisen ist tödlich für Vorurteile.“ 
 

Die Kultusministerkonferenz, für die ich heute hier sprechen darf, weist stets  

auf die hohe pädagogische Bedeutung von Klassenfahrten und 

Schullandheimaufenthalten hin. Gemeinsame Entdeckungsreisen von Schülern 

und Lehrern bereichern und ergänzen den Schulunterricht, sie wecken die 

Neugier, sie fördern das Selbstbewusstsein und zugleich den Gemeinschaftssinn. 

Schüler und Lehrer lernen sich von einer ganz anderen Seite kennen, und dieses  

gegenseitige Verständnis erleichtert dann oft die schulische Arbeit. Ein weiterer 

Aspekt ist mir ganz besonders wichtig: Für Kinder und Jugendliche aus sozial 

benachteiligten Elternhäusern sind Schulfahrten oft die einzige Möglichkeit, 

Erfahrungen in fremder Umgebung zu sammeln. In vielen Fällen ist es gerade 

ein Zeichen von Armut und sozialer Benachteiligung, wenn Kinder vermeintlich 

„gute Gründe“ anführen, um nicht am Klassenausflug teilnehmen zu müssen – 

tatsächlich können oder wollen die Eltern den finanziellen Beitrag aber nicht 

aufbringen. Dies ist eine Frage, der sich die Schulträger und Schulen vermehrt 

stellen müssen. Fördervereine können helfen und einspringen, aber in sozialen 

Brennpunkten fehlen auch hierfür die Mittel und es müssen andere Wege 

gefunden werden.  
 

Probleme finanzieller Art sind aber nicht die einzigen, mit denen sich 

Klassenlehrer als Reiseleiter konfrontiert sehen. In den höheren Klassenstufen 

der Sekundarstufe I stellen sich Lehrkräfte oft die Frage, ob die geplante Fahrt 

störungsfrei und einigermaßen stressfrei ablaufen wird. Ich nenne hier nur die 

Stichworte Aufsichtspflicht, möglicher Alkoholmissbrauch, Umgang mit 

anstrengenden Kindern, Mitnahme elektronischer Geräte und Medien. Wir 

werden anschließend sicherlich ausführlich Gelegenheit haben, diesen 
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Fragenkomplex eingehend zu erörtern.  
 

Ich will an dieser Stelle nur so viel vorausschicken: Im Rahmen der 

Lehrerausbildung wird in der Regel nicht nur auf die pädagogischen Vorzüge 

von Schulfahrten eingegangen, sondern die angehende Lehrkraft beschäftigt sich 

auch mit Fragen der Unfallprävention, der Aufsichtspflicht oder Fragen der 

Haftung und des Versicherungsschutzes. Dies ist aber eine Frage, die in der 

Regelungskompetenz der einzelnen Länder fällt. Aus Berliner Sicht ist hier alles 

gut geregelt, wie wir in der Diskussion später noch herausarbeiten können. 
 

Ein weiterer Aspekt sollte beachtet werden: Wie lassen sich Schülerinnen und  

Schüler aus anderen Kulturkreisen nicht nur im Unterricht, sondern auch bei 

Klassenfahrten besser oder sogar voll integrieren. Wie gehen Lehrkräfte mit den 

Vorbehalten ausländischer Eltern gegenüber Klassenfahrten um. Wir sollten bei 

Auslandsreisen das verwaltungstechnische Problem der Gültigkeit von 

Reisedokumenten nicht unterschätzen.  
 

Lehrerinnen und Lehrer verdienen unsere Unterstützung und Anerkennung, 

wenn sie mit ihrer Klasse auf Entdeckungsreise gehen, um neue 

Lernerfahrungen zu sammeln und sich die Welt zu erschließen. Die Klassenfahrt 

ist integraler Bestandteil des Schullebens – wir müssen dafür Sorge tragen, dass 

Lehrer und Schüler auch in Zukunft gut vorbereitet und mit Lust und Neugierde 

dieses Gemeinschaftserlebnis erfahren wollen. 

 

Ich wünsche dieser Veranstaltung interessante Gespräche und einen 

erfolgreichen Verlauf. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 



 
 
 

Podiumsdiskussion 
 

„Der Klassenlehrer als Reiseleiter“ – Was muss in der 

Referendarausbildung und Lehrerweiterbildung für mehr Rechtssicherheit 

und Risikovorsorge getan werden?“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

moderiert von 

Dominik Rzepka, 

radioBERLIN 
 



II Ltr 
Ludger Pieper 

11.02.2010 
926 6399 

  
Statem ent der Senatsverw altung für Bildung, W issenschaft und Forschung zum  ITB-
Lehrersym posium  am  11.03.2010 
 
 
Schulrechtliche Fragestellungen bei der Durchführung von Schülerfahrten 
 

1. Vor- und Nachteile der Organisation einer Klassenreise aus juristischer Sicht 
 

Das finanzielle Risiko ist bei Abschluss eines Reisevertrages statt Abschluss von Einzelleistungen 
geringer, weil es beim  Reisevertrag im m er die M öglichkeit abgestufter Stornokosten gibt. 
 
W enn Lehrer eine Reise m it verschiedenen Leistungen (wie Anreise, Übernachtung, Verpfle-
gung, Program m ) vollständig organisieren, besteht die M öglichkeit, dass das Land Berlin zum  
Reiseveranstalter m it allen dam it verbundenen Rechten und Pflichten aus den §§ 651a ff. BGB 
wird, weil dann das Land Berlin eine Gesam theit von Leistungen an die Eltern verm ittelt.  
 
Die Gewährung von persönlichen Vorteilen für Lehrkräfte im  Zusam m enhang m it der Buchung 
einer Reise durch Reiseveranstalter ist nicht statthaft. 
 
2. Aufsicht auf Schülerfahrten  
 
§ 51 SchulG regelt die Aufsicht. Diese Vorschrift wird konkretisiert durch die AV Aufsicht und 
die AV Veranstaltungen. Nach der AV Aufsicht erstreckt sich die Aufsichtspflicht der Schule 
auch auf alle sonstigen Veranstaltungen wie Schülerfahrten. Die AV Aufsicht enthält zudem   
Spezialregelungen für Berg-, Ski- und Radtouren, für das Baden und Schwim m en sowie für 
sonstige Sportarten m it erhöhtem  Unfallrisiko. 
Gem äß § 4 Absatz 3 AV Aufsicht haben die fahrtenleitende Lehrkraft oder die pädagogische 
M itarbeiterin oder der pädagogische M itarbeiter vor Ort die Aufsichts- und Fürsorgepflicht ge-
genüber den Schülerinnen und Schülern wahrzunehm en. Auch Begleitpersonen dürfen für die 
Beaufsichtigung herangezogen werden. 
Schülerfahrten stellen an die Lehrkräfte besondere Anforderungen, weil ihnen grundsätzlich 
während der gesam ten Schülerfahrt die Aufsichtspflicht als Dienstpflicht obliegt. Art und Um -
fang der Aufsichtspflicht ist im m er von den Um ständen des konkreten Einzelfalles abhängig. 
Im  Hinblick auf die Intensität der Aufsichtspflicht sind verschiedene Kriterien von Bedeutung. 
Aufsichtspflicht bedeutet dabei nicht, dass eine Lehrkraft 24 Stunden am  Tag verpflichtet ist, 
alle Schülerinnen und Schüler ständig im  Auge zu haben. Bedacht werden sollte auch, dass 
sich gerade Schülerfahrten besonders eigenen, die Schülerinnen und Schüler zur Selbständigkeit 
und Selbstverantwortung zu erziehen.  

 
3. M edikam entengabe bzw. enterale Ernährung durch Lehrkräfte  
 
M edikam entengabe bzw. enterale Ernährung kann allein auf freiwilliger Basis unter Beachtung 
bestim m ter Voraussetzungen durch Lehrkräfte durchgeführt werden. 

 
Einfache Tätigkeiten wie das Verabreichen von Tabletten oder Tropfen, die keiner besonderen 
Vorbildung bedürfen, können von Lehrkräften freiwillig unter den Voraussetzungen übernom -
m en werden, dass eine schriftliche Einwilligung der Erziehungsberechtigten vorliegt und ge-
naue Vorgaben des behandelnden Arztes gegeben sind. 

 
Bei Tätigkeiten, die einer Anleitung bedürfen, aber auch von nicht-m edizinischem  Personal 
durchgeführt werden dürfen, wie das Verabreichen von Sondennahrung, m uss zusätzlich zu 
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der schriftlichen Einwilligung der Erziehungsberechtigten und den genauen Vorgaben des Arz-
tes eine entsprechende Schulung der Lehrkraft durchgeführt worden sein. 

 
Andere Tätigkeiten, die eine m edizinische Ausbildung voraussetzen und m edizinischem  Personal 
vorbehalten sind, dürfen von Lehrkräften nicht durchgeführt werden. 

 
Hiervon unberührt bleiben M aßnahm en im  Rahm en der Ersten Hilfe bei Notfällen. 

 
W eisungen im  Bereich der M edikam entenvergabe sind unzulässig. 

 
Freiwillige Hilfsm aßnahm en von Lehrkräften bei der Verabreichung von M edikam enten oder en-
teraler Nahrung werden nicht als Bestandteil des Schulbetriebes nach § 2 Abs. 1 Nr. 8b SGB 
VII angesehen. Der Versicherungsschutz der Unfallkasse Berlin deckt nur Aktivitäten ab, die in 
einem  „inneren ursächlichen Zusam m enhang“ zum  Schulverhältnis stehen. Ein solcher innerer 
ursächlicher Zusam m enhang ist bei freiwilligen Hilfestellungen der Lehrkräfte, die frei von W ei-
sungen des Dienstherren durchgeführt werden, jedoch nicht gegeben. 
 
4. Typische Haftungsquellen auf Kinder- und Jugendreisen 
 
Schülerinnen und Schüler sind während der Zeit schulischer Aktivitäten gesetzlich durch die 
Unfallkasse Berlin unfallversichert. Hierbei m uss aber beachtet werden, dass dam it kein „Rund-
um -die-Uhr-Unfallversicherungsschutz“ besteht, da tatsächlich nur die Aktivitäten abgedeckt 
sind, die in einem  „inneren ursächlichen Zusam m enhang“ zum  Schulverhältnis stehen. Dam it 
werden rein private Aktivitäten, die auch zu Hause durchgeführt werden würden (Schlafen, Es-
sen, Duschen, Toilettengang), nicht von der gesetzlichen Unfallversicherung abgedeckt.  
 
Einer Lehrkraft m üsste grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz vorgeworfen werden können, dam it 
im  Innenverhältnis die Lehrkraft im  Rahm en eines Regresses in Anspruch genom m en werden 
kann. Grobe Fahrlässigkeit würde vorliegen, wenn in der konkreten Situation die naheliegends-
ten M aßnahm en nicht ergriffen werden, die eine „durchschnittliche“ Lehrkraft ergriffen hätte.  
 
5. Notwendige M aßnahm en einer Lehrkraft bei Reisem ängeln, wenn eine Reisepreism inderung 
gerechtfertigt wäre 
 
Liegt ein M angel vor, so tritt die Reisepreism inderung kraft Gesetzes ohne Erklärung des Rei-
senden ein. Dies ergibt sich aus § 651d Absatz 1 BGB. Die M inderung tritt jedoch nicht ein, 
wenn es der Reisende schuldhaft unterlässt, den M angel anzuzeigen, § 651d Absatz 2 BGB. 
Eine Fristsetzung ist nicht erforderlich. 
 
Den Anspruche auf M inderung gem äß § 651d BGB hat der Reisende innerhalb eines M onats 
nach der vertraglich vorgesehenen Beendigung der Reise gegenüber dem  Reiseveranstalter gel-
tend zu m achen. Nach Ablauf der Frist kann der Reisende Ansprüche nur geltend m achen, 
wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist verhindert worden ist. Die Ansprüche 
des Reisenden verjähren in zwei Jahren. Die Verjährung beginnt m it dem  Tage, an dem  die 
Reise dem  Vertrage nach enden sollte, § 651g BGB. 
 
Ludger Pieper 
Abteilungsleiter 
Senatsverwaltung für Bildung,  
W issenschaft und Forschung 
 

 
 

–   



 
 
Statement: Jens Kosmale, BundesForum Kinder- und Jugendreisen e.V. 
 
Klassenfahrten sind Schulveranstaltungen. Wer mitfährt, erfüllt damit seine Schulpflicht. Wer 
es nicht tut, hat ein Anrecht darauf, anderweitig beschult zu werden. Und auch die Pflicht in 
die zugewiesene Ersatzklasse zu gehen. 
 
Für Lehrerinnen und Lehrer ist die Begleitung einer Klassenfahrt Dienst. Ihr 
Arbeitgeber/Dienstherr muss sie in die Lage versetzen, diesen Teil ihres Dienstauftrags 
erfüllen zu können. Dabei müssen zwei Ziele im Blick sein, die Erfüllung des 
Bildungsauftrags der Schule und die Gewährleistung der Sicherheit für die anvertrauten 
Schülerinnen und Schüler.  
 
Jede Klassenfahrt sollte das Erreichen von Zielen des Lehrplans voranbringen, Eignung 
dafür sollte wichtiger sein als touristische Attraktivität des Ziels, politische Ziele der 
Mittelstandsförderung durch Saisonverlängerung müssen sich pädagogischen Zielen 
unterordnen. 
 
Sicherheit zu gewährleisten, passiert durch eine kritische Sensibilität für Gefahren, 
Belehrung, Aufsicht und Intervention. Lehrerinnen und Lehrer haben das getan und tun es 
ständig. Gefahren zu erkennen und Schäden zu verhindern ist weit wichtiger als 
Versicherungsschutz. Da es sich bei Klassenfahrten um Schulveranstaltungen handelt, 
besteht der volle Schutz der Gemeindeunfallversicherung. Der ist in der Regel umfassender 
als Versicherungen von Reiseanbietern. 
 
Um sein Personal für die Aufgabe „Klassenfahrt“ fit zu machen, hat der Schulträger eine 
ganze Reihe von Instrumenten: 

- Verankerung von Klassenfahrten in Studium und Lehrerausbildung. Wer seine erste 
Staatsprüfung hat, hat dann mit dem Studienabschluss grundsätzliche Kompetenz  
und Eignung nachgewiesen. 

- Einführung von Pflichtpraktika während der Hochschulausbildung bei der Leitung von 
Kinder- und Jugendreisen. 

- Einteilung zur Begleitung einer Klassenfahrt zusammen mit einer erfahrenen 
Lehrkraft in der zweiten Ausbildungsphase an einer Schule. 

- Spezifische Fortbildung über ein geeignetes Angebot des Lehrerfortbildungsinstituts, 
eventuell Zulassung bestimmter Ausbildungsträger mit Kostenübernahme für deren 
Kurse und Dienstbefreiung unter Fortgewährung der Bezüge. 

- Steuerung von Reiseauswahl und Durchführung über Erlasse und 
Dienstanweisungen. 

- Einführung von Berichtspflichten der Schulleitungen. 
- Herausgabe von Verzeichnissen geeigneter Anbieter, die geprüfte Qualität für 

pädagogisch gestaltete Reisen zu Lernzwecken bieten. 
 
Leider werden diese Instrumente nur sehr unzureichend eingesetzt. Trotz verbreitet positiver 
eigener Erfahrungen mit Klassenfahrten passiert in Politik und Verwaltung nur wenig für die 
Anerkennung non-formalen Lernens an außerschulischen Lernorten. Deutschland hängt bei 
der Debatte um die Umsetzung des Europäischen Qualifikationsrahmens weit hinterher. 



 

www.y-i-g.de                  Projektbüro der Messe Berlin beim iNTEGRON-Institut  
 

 
 

 
 

Angebote für Klassen- und Projektfahrten der 
Bundesländer Deutschlands 

 
Workshops und Podiumsvorträge im Rahmen des Lehrersymposiums 

 
- Ferien- und Klassenfahrten für junge Menschen mit und ohne Handicap – 

eine Herausforderung für Lehrkräfte, Eltern und jugendtouristische Akteure 
(Landesjugendring Schleswig-Holstein) 
 

- Museumspädagogische Angebote für Schulklassen in Mecklenburg – 
Vorpommern 

 
- Projektfahrten „20 Jahre Wiedervereinigung“ 

 
- Rechtsfragen im Kinder- und Jugendtourismus 

 
 
 

 



 
 
 
Ferien- und Klassenfahrten für junge Menschen mit und ohne Handicap – eine Herausforderung für 
Lehrkräfte, Eltern und jugendtouristische Akteure. Stellen Sie sich gemeinsam mit uns am 
11.03.2010 im Rahmen des Lehrersymposiums dieser Aufgabe! 
 
 
Sind Sie schon mal mit Schülerinnen und Schülern, die ein Handicap haben, auf Klassenfahrt in 
Schleswig-Holstein gewesen? Sie haben im nördlichsten Bundesland schon Urlaub gemacht, auf dem 
Festland oder auf einer Insel. Das Land zwischen den Meeren ist Ihnen mit den endlos langen 
Küstenlinien, den weißen Stränden, Inseln, Deichen, Seebädern, Hafenstädten idyllisch und erholsam in 
Erinnerung, aber was bietet Schleswig-Holstein für Menschen mit Handicap? Können Sie mit 
gehandicapten Schülerinnen und Schülern überhaupt auf Klassenfahrt gehen? Gibt es 
behindertenfreundliche Programmangebote und Unterkunftsmöglichkeiten? 
Wir nähern uns spielerisch der Thematik: In einem lustigen Frage-und-Antwort-Spiel erhalten Sie wichtige 
Informationen! ☺ 
 
Sehen Sie sich das Land zwischen den Meeren mit uns genauer an: 

 
Treffpunkt:  Halle 4.1, Stand 128, Youth Incoming-Workshop 
 
Unterkunft:   Jugend-Freizeitstätten in Schleswig-Holstein 
 
Altersgruppe:  Für Menschen zwischen 6 und 99 Jahren mit und ohne Handicap 
 
Preis:    Infos zu Fördermöglichkeiten für Lehrkräfte, Kinder und  
    Jugendliche gibt es an Stand 128!  
 

Leistungen:  - Informationen zum Jugendreiseland Schleswig-Holstein  
   - Fachkundige Betreuung 

 
Veranstalter: Landesjugendring S.-H. e.V., Holtenauer Straße 99, 
   24105 Kiel, Tel.: 0431-8009840, info@ljrsh.de 
 
Anmeldung: Anmeldebogen und zusätzliche Ferienangebote unter    
   www.ferienboerse-sh.de. 
 
 
Weitere Informationen unter www.jugendtourismus-sh.de oder bei Anke Diekmann, Projektstelle 
Jugendtourismus, Tel.: 0431/8009850, anke.diekmann@ljrsh.de. 
 

 
 
Nichts wie hin und mitmachen! 
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Wichtige Konsequenzen, ReiseveranWichtige Konsequenzen, Reiseveran--
stalter zu sein stalter zu sein ––Schadensersatz / Schadensersatz / 
FazitFazit--
•• Haftung des Veranstalters erstreckt sich nicht nur auf geschuldete Haftung des Veranstalters erstreckt sich nicht nur auf geschuldete 

Reiseleistung sondern integrale Bestandteile von Reiseelementen Reiseleistung sondern integrale Bestandteile von Reiseelementen 
(Blick des Reisenden ist maßgeblich)(Blick des Reisenden ist maßgeblich)

•• Die regelmäßige Überprüfungen der Leistungsträgerbereitschaft Die regelmäßige Überprüfungen der Leistungsträgerbereitschaft 
wird durch die Rechtsprechung gefordertwird durch die Rechtsprechung gefordertwird durch die Rechtsprechung gefordert.wird durch die Rechtsprechung gefordert.

•• Kontrolle zu Beginn einer Saison ist lediglich Mindestanforderung.Kontrolle zu Beginn einer Saison ist lediglich Mindestanforderung.

•• Beim Hotel wird die Begehung aller Zimmer nebst Balkone sowie Beim Hotel wird die Begehung aller Zimmer nebst Balkone sowie 
Außenbereich sowie Freizeiteinrichtungen erwartet.Außenbereich sowie Freizeiteinrichtungen erwartet.

•• Nicht jedoch die Suche nach verdeckten Sicherheitsmängeln wird Nicht jedoch die Suche nach verdeckten Sicherheitsmängeln wird 
von dem Reiseveranstalter gefordert.von dem Reiseveranstalter gefordert.

Anspruchsanmeldung im ReiserechtAnspruchsanmeldung im Reiserecht

•• Der Reisende muss einen Reisemangel iDer Reisende muss einen Reisemangel immer unverzüglich vor Ort anzeigenmmer unverzüglich vor Ort anzeigen, , 
der Reiseveranstalter muss die Chance haben, die Mängel zu beseitigender Reiseveranstalter muss die Chance haben, die Mängel zu beseitigen

•• Seine Ansprüche muss er innerhalb eines Monats nach vertraglich vorgesehener Seine Ansprüche muss er innerhalb eines Monats nach vertraglich vorgesehener 
Beendigung beim Reiseveranstalter geltend machen, Beendigung beim Reiseveranstalter geltend machen, §§ 651 g651 g

•• = sogenannte doppelte Anzeige= sogenannte doppelte Anzeige-- AnmeldepflichtAnmeldepflicht•• = sogenannte doppelte Anzeige= sogenannte doppelte Anzeige AnmeldepflichtAnmeldepflicht

•• „Die Anmeldung von Gewährleistungsrechten nach „Die Anmeldung von Gewährleistungsrechten nach §§ 651 g kann grundsätzlich auch 651 g kann grundsätzlich auch 
vor Ablauf der Frist am Urlaubsort erfolgen. Sie muss aber dem Reiseveranstalter vor Ablauf der Frist am Urlaubsort erfolgen. Sie muss aber dem Reiseveranstalter 
fristgerecht zugehen. Die Anmeldung beim Reiseleiter genügt nicht. Ein Reiseleiter ist fristgerecht zugehen. Die Anmeldung beim Reiseleiter genügt nicht. Ein Reiseleiter ist 
kein rechtsgeschäftlicher Vertreter des Reiseveranstalters.“kein rechtsgeschäftlicher Vertreter des Reiseveranstalters.“
(LG Frankfurt a. M. 15.08.2008, RRa 05/2008)(LG Frankfurt a. M. 15.08.2008, RRa 05/2008)

•• Bei Klassenreisen muss der vom Mangel betroffene Reisende den Mangel Bei Klassenreisen muss der vom Mangel betroffene Reisende den Mangel 
anzeigen (Stellvertretung durch Lehrer ist jedoch möglich)anzeigen (Stellvertretung durch Lehrer ist jedoch möglich)

Wichtige Konsequenzen, ReiseveranWichtige Konsequenzen, Reiseveran--
stalter zu sein stalter zu sein ––InsolvenzschutzInsolvenzschutz--

•• Gemäß Gemäß §§ 651 k BGB hat jeder Reiseveranstalter sicherzustellen, dass dem 651 k BGB hat jeder Reiseveranstalter sicherzustellen, dass dem 
Reisenden bei Insolvenz des Veranstalters erstattet werden, der gezahlte Reisenden bei Insolvenz des Veranstalters erstattet werden, der gezahlte 
Reisepreis soweit Reiseleistungen durch den Eintritt der Insolvenz ausfallen Reisepreis soweit Reiseleistungen durch den Eintritt der Insolvenz ausfallen 
bzw. notwendige Aufwendungen für die Rückreise, die dem Reisenden bzw. notwendige Aufwendungen für die Rückreise, die dem Reisenden 
durch die Insolvenz entstehen. durch die Insolvenz entstehen. 

•• Er ist also verpflichtet, mit einer Versicherung oder einem Er ist also verpflichtet, mit einer Versicherung oder einem 
Kreditinstitut einen solchen Versicherungsvertrag abzuschließen. Kreditinstitut einen solchen Versicherungsvertrag abzuschließen. 

•• Dem Reisenden ist Dem Reisenden ist bei Anzahlung des Reisepreises bei Anzahlung des Reisepreises vor Beginn der vor Beginn der 
Reise der Sicherungsschein zu übergeben. Reise der Sicherungsschein zu übergeben. 

•• Ausnahmen von der Insolvenzversicherungspflicht regelt Ausnahmen von der Insolvenzversicherungspflicht regelt §§ 651 k 651 k 
Abs. 6 BGB (Tagesreisen ohne Übernachtung unter 75,00 Abs. 6 BGB (Tagesreisen ohne Übernachtung unter 75,00 €€; RV ist ; RV ist 
eine juristische Person des öffentlichen Rechts; RV veranstaltet eine juristische Person des öffentlichen Rechts; RV veranstaltet 
Reisen nur gelegentlich Reisen nur gelegentlich und und außerhalb seiner gewerblichen außerhalb seiner gewerblichen 
Tätigkeit)Tätigkeit)

Wichtige Konsequenzen, ReiseveranWichtige Konsequenzen, Reiseveran--
stalter zu sein stalter zu sein ––VertragsrechtVertragsrecht--

•• Reiseveranstalter sind verpflichtet, Reiseveranstalter sind verpflichtet, 
unverzüglich bei oder nach unverzüglich bei oder nach 
Vertragsabschluss dem Reisenden eine Vertragsabschluss dem Reisenden eine 
BuchungsbestätigungBuchungsbestätigung zu übergeben; zu übergeben; 

•• das Recht der allgemeinen das Recht der allgemeinen 
Geschäftsbedingungen unterliegt einem Geschäftsbedingungen unterliegt einem 
besonders strengen Prüfungsmaßstab;besonders strengen Prüfungsmaßstab;
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Wichtige Konsequenzen, ReiseveranWichtige Konsequenzen, Reiseveran--
stalter zu sein stalter zu sein ––BuchungsbestätigungBuchungsbestätigung--

•• die Buchungsbestätigung muss gemäß die Buchungsbestätigung muss gemäß §§ 6 II BGB InfVO gewisse 6 II BGB InfVO gewisse 
Pflichtinhalte aufweisenPflichtinhalte aufweisen

•• 1) 1) ReisepreisReisepreis mit Anzahlung, Restzahlung, Fälligkeit, mit Anzahlung, Restzahlung, Fälligkeit, 
ZahlungsmodalitätenZahlungsmodalitäten

•• 2) Name und ladungsfähige2) Name und ladungsfähige Anschrift des RVAnschrift des RV;; ObliegenheitenObliegenheiten•• 2) Name und ladungsfähige 2) Name und ladungsfähige Anschrift des RVAnschrift des RV; ; Obliegenheiten Obliegenheiten 
des Reisenden des Reisenden (Mängelanzeige, Kündigungsmöglichkeit, (Mängelanzeige, Kündigungsmöglichkeit, 
Fristsetzung);Fristsetzung);
AusschlussAusschluss-- und Verjährungsfristund Verjährungsfrist, Reise, Reise--
Rücktrittskostenversicherung Rücktrittskostenversicherung 

•• 3) 3) sofern für die Reise von Bedeutungsofern für die Reise von Bedeutung: Transportmittel, : Transportmittel, 
Unterbringung, Mahlzeiten, Mindestteilnehmer, Tag, Zeit und Ort Unterbringung, Mahlzeiten, Mindestteilnehmer, Tag, Zeit und Ort 
der Abreise, Nebenleistungen wie Besuche und Ausflüge, der Abreise, Nebenleistungen wie Besuche und Ausflüge, 
vereinbarte Sonderwünschevereinbarte Sonderwünsche

Wichtige Konsequenzen, ReiseveranWichtige Konsequenzen, Reiseveran--
stalter zu sein stalter zu sein ––BuchungsbestätigungBuchungsbestätigung--

•• die Pflichtangaben (2 und 3) können entfallen, wenn:die Pflichtangaben (2 und 3) können entfallen, wenn:

diese schon im Prospekt und AGB enthalten sinddiese schon im Prospekt und AGB enthalten sind

ddundund

in Reisebestätigung hierauf verwiesen wirdin Reisebestätigung hierauf verwiesen wird

undund

der RV dem Reisendem den Prospekt ausgehändigt der RV dem Reisendem den Prospekt ausgehändigt 
hat.hat.

Das Augenmerk richten wir auf:Das Augenmerk richten wir auf:

•• Die organisierte Klassenreise und die Die organisierte Klassenreise und die 
Vorteile der Reiseveranstaltung Vorteile der Reiseveranstaltung 

•• Pflichten des ReiseveranstaltersPflichten des Reiseveranstalters
•• Vom Umgang mit ReisemängelnVom Umgang mit Reisemängeln•• Vom Umgang mit ReisemängelnVom Umgang mit Reisemängeln
•• Der VertragsschlussDer Vertragsschluss
•• Rücktritt und Stornokosten Rücktritt und Stornokosten 
•• Medikamentengabe auf KlassenreisenMedikamentengabe auf Klassenreisen

Der Vertragschluss  Der Vertragschluss  
Grundsatz der VertragsfreiheitGrundsatz der Vertragsfreiheit

beinhaltet die Komponenten: beinhaltet die Komponenten: 

•• Abschlussfreiheit (ob und mit wem)Abschlussfreiheit (ob und mit wem)•• Abschlussfreiheit (ob und mit wem)Abschlussfreiheit (ob und mit wem)

•• Inhaltsfreiheit ( was )Inhaltsfreiheit ( was )

•• Formfreiheit (mündlich, schriftlich)Formfreiheit (mündlich, schriftlich)
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Verträge sind auch formfrei Verträge sind auch formfrei 
wirksamwirksam Vertragsschluss / BuchungVertragsschluss / Buchung

•• der Vertrag kommt zustande durchder Vertrag kommt zustande durch

Antrag und AnnahmeAntrag und Annahme

Buchungen und Bestätigungen sind formfrei möglich Buchungen und Bestätigungen sind formfrei möglich 
(mündlich, schriftlich, online)(mündlich, schriftlich, online)
Prospekte, Flyer und Homepage sind = Prospekte, Flyer und Homepage sind = 
Aufforderungen zur Abgabe eines Angebots an die Aufforderungen zur Abgabe eines Angebots an die 
AllgemeinheitAllgemeinheit

Bei elektronischen Buchungen, muss gemäß Bei elektronischen Buchungen, muss gemäß §§
312 e BGB der Zugang der Bestellung 312 e BGB der Zugang der Bestellung 
unverzüglich bestätigt werden   unverzüglich bestätigt werden   

Wer ist Vertragspartner bei Buchung Wer ist Vertragspartner bei Buchung 
für mehrere Personenfür mehrere Personen

•• Familienreisen (Anmelder ist alleiniger Familienreisen (Anmelder ist alleiniger 
Vertragspartner)Vertragspartner)

•• Gruppenreisen / Gruppenreisen / so auch Klassenreisen so auch Klassenreisen 
Anmelder ist Vertreter der einzelnenAnmelder ist Vertreter der einzelnenAnmelder ist Vertreter der einzelnen Anmelder ist Vertreter der einzelnen 
Reisenden der Gruppe, Reisenden der Gruppe, §§ 164 BGB 164 BGB 

Anzahl der Verträge entspricht Anzahl der   Anzahl der Verträge entspricht Anzahl der   
TeilnehmerTeilnehmer

Keine automatische Anmelderhaftung  Keine automatische Anmelderhaftung  

Wer ist Vertragspartner bei Buchung Wer ist Vertragspartner bei Buchung 
für mehrere Personenfür mehrere Personen

•• etwas anderes gilt, wenn sich der Klassenlehrer etwas anderes gilt, wenn sich der Klassenlehrer 
oder die Schule ausdrücklich als alleiniger oder die Schule ausdrücklich als alleiniger 
Vertragspartner zu erkennen gibtVertragspartner zu erkennen gibt

•• bzw. Anmelderhaftung entsteht nur, wenn diesebzw. Anmelderhaftung entsteht nur, wenn diesebzw. Anmelderhaftung entsteht nur, wenn diese bzw. Anmelderhaftung entsteht nur, wenn diese 
Verpflichtung durch gesonderte Erklärung Verpflichtung durch gesonderte Erklärung 
übernommen wurde übernommen wurde 

•• „Hiermit erkläre ich, dass ich für die Zahlung des „Hiermit erkläre ich, dass ich für die Zahlung des 
Gesamtreisepreises für alle in der Anmeldung Gesamtreisepreises für alle in der Anmeldung 
genannten / aufgeführten Teilnehmer der Reise genannten / aufgeführten Teilnehmer der Reise 
einstehe.“einstehe.“



7

Vertragsschluss und RücktrittVertragsschluss und Rücktritt

•• „Vor Reisebeginn kann der Reisende jederzeit „Vor Reisebeginn kann der Reisende jederzeit 
vom Vertrag zurücktreten“vom Vertrag zurücktreten“, , §§ 651 i BGB651 i BGB

•• Beachte:Beachte:
-- Reiseveranstalter ist berechtigt, Stornokosten zu Reiseveranstalter ist berechtigt, Stornokosten zu 

erhebenerheben
-- diese sind in der Regel in den AGB der diese sind in der Regel in den AGB der 

Reiseveranstalter zugrunde gelegt Reiseveranstalter zugrunde gelegt 

Vertragsschluss und RücktrittVertragsschluss und Rücktritt
Bsp. für Rücktrittskosten:Bsp. für Rücktrittskosten:
Bis 30 Tage vor Reisebeginn: 10 %Bis 30 Tage vor Reisebeginn: 10 %
Bis 10 Tage vor Reisebeginn: 50 %Bis 10 Tage vor Reisebeginn: 50 %
Ab 6 Tage vor Reisebeginn: 60 %Ab 6 Tage vor Reisebeginn: 60 %
Bei Rücktritt ein Tag vor Reisebeginn: 80 %Bei Rücktritt ein Tag vor Reisebeginn: 80 %Bei Rücktritt ein Tag vor Reisebeginn: 80 %Bei Rücktritt ein Tag vor Reisebeginn: 80 %

100 % Stornopauschale laut Rechtsprechung 100 % Stornopauschale laut Rechtsprechung 
unzulässigunzulässig
zum Schutz vor Stornierungskostenzum Schutz vor Stornierungskosten
Reiserücktrittskostenversicherung Reiserücktrittskostenversicherung 
abschließen!!! abschließen!!! 

Das Augenmerk richten wir auf:Das Augenmerk richten wir auf:

•• Die organisierte Klassenreise und die Die organisierte Klassenreise und die 
Vorteile der Reiseveranstaltung Vorteile der Reiseveranstaltung 

•• Pflichten des ReiseveranstaltersPflichten des Reiseveranstalters
•• Vom Umgang mit ReisemängelnVom Umgang mit Reisemängelng g gg g g
•• Der VertragsschlussDer Vertragsschluss
•• Rücktritt und Stornokosten Rücktritt und Stornokosten 
•• Medikamentengabe auf Medikamentengabe auf 

KlassenreisenKlassenreisen

Medikamentengabe auf Klassenfahrten Medikamentengabe auf Klassenfahrten 

•• Grds. zulässig, Grundlage ist privatrechtliche Grds. zulässig, Grundlage ist privatrechtliche 
Vereinbarung zwischen Eltern und LehrerVereinbarung zwischen Eltern und Lehrer

•• Geklärt werden sollte, schriftlich (Unterschrift Geklärt werden sollte, schriftlich (Unterschrift 
des Arztes und / oder mind. der Elternteile):des Arztes und / oder mind. der Elternteile):
–– Verabreichungsform (Tablette, Injektion, etc.)Verabreichungsform (Tablette, Injektion, etc.)
–– Information über RisikenInformation über Risiken
–– LagerungLagerung
–– Name und Rückrufnummer des behandelnden Arztes Name und Rückrufnummer des behandelnden Arztes 
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Vielen Dank für Ihre Vielen Dank für Ihre 
AufmerksamkeitAufmerksamkeit

Gute Reise(n)!!! Gute Reise(n)!!! 



Copyright Anja Smettan-Öztürk 

 Checkliste Klassenfahrt Organisation  
 
Vor / bei Buchung zu beachten 

□ Angebote einholen / Entscheidung ob nur Beherbergung oder Reisepauschale 

□ Prüfen Angebot enthält Angaben zu  

□ … Unterbringung (Mehrbettzimmer, Zweibettzimmer) 

□ …Verpflegung (insbesondere am Tag der An- und Abreise, Lunchpakete etc., 
vegetarisch, schweinefleischfrei, etc...) 

□ … Art des Transportes oder Eigenanreise (z.B. Shuttle vom Bahnhof) 

□ ...Reisepreis 

□ …ggf. Reiseroute / Bestandteile der Pauschale 

□ Angebot enthält Hinweis zu Zahlungsfristen und –höhe (i.d.R. Vorauskasse) 

□ Angebot enthält ggf. Angaben zu Rücktritt und Stornierungskosten 

□ Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung für alle Reiseteilnehmer  

□ Unterbringung der Lehrer und Begleitperson klären 

□ Insolvenzversicherungsschein bei Reiseveranstaltern vor Anzahlung einfordern 
 
 
Vorbereitung / Abstimmung mit Eltern  

□ Angebot rechtzeitig kommunizieren, auch Höhe und Fälligkeit des Reisepreises, Hinweise 
zu Stornierungskosten und Höhe der Kosten; Hinweis auf Abschluss einer 
Reiserücktrittskostenversicherung  

□ Inkasso rechtzeitig (beachte Vorauskasse)  

□ Begleitperson klären 

□ Impfbuch und Versichertenkarte einsammeln vor Reisebeginn 

□ Medikamentengabe klären 

□ Erlaubnis der Eltern einholen zu folgenden Fragen: 
Schwimmen, Reiten, Fahrrad fahren, Verlassen des Geländes in Kleingruppen ohne 
Begleitperson 

□ Besonderheiten des Kindes (Bettnässer, gesundheitliche Einschränkungen, Heimweh, 
Essbesonderheiten) 

□ Notrufnummer der Eltern, während der Reise ist wer, wann und wie erreichbar?   

□ Kleiderliste vor der Reise an Eltern verteilen, Höhe des Taschengeldes mitteilen 

□ Name und Anschrift des Reiseveranstalters / Hotels mitteilen  
 
 
 
 
Erzieher / Lehrer und die Kinder 

□ Belehrung über Gefahren bereits vor der Reise, Verhaltensregeln aufstellen  

□ Spielzeug, wer bringt was mit? 

□ Ggf. Hausordnung nach Ankunft durchgehen 

□ Gemeinsame Begehung des Objektes nach Ankunft   
 
          Januar 2010 



Copyright Anja Smettan-Öztürk 

 
Reklamationsmanagement / Vorgehen bei Vorliegen von Reisemängeln  

□ Mangelanzeige direkt vor Ort beim Vermieter bzw. bei Pauschalreise beim 
Reiseveranstalter 

□ Erstellen eines formlosen Mangelprotokolls (Art des Mangels, Dauer des Mangels, 
Zeugen) 

□ Foto oder Videoaufnahmen vom Mangel 

□ Wird dem Mangel nicht abgeholfen bestehen Rechte auf Selbstabhilfe mit 
Aufwendungsersatz bzw. Reisepreisminderung und bei Verursachung von Schäden auch 
Schadensersatz wegen Nichterfüllung 

□ Zu beachten Ausschlussfrist, binnen 1 Monats nach vertraglich vorgesehener 
Beendigung der Reise müssen Ansprüche zum Bsp. auf Reisepreisminderung beim 
Reiseveranstalter angemeldet werden; § 651 g BGB 

 
 
Diese Checkliste stellt kein rechtsverbindliches Dokument dar und erhebt keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit!  
Urheberin: Rechtsanwältin Anja Smettan-Öztürk, Berlin 2010 



 

Baltic CollegeBaltic CollegeBaltic CollegeBaltic College    
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F +49 385 74526-31 
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Mirko BoldtMirko BoldtMirko BoldtMirko Boldt    

Parkstraße 52, 18119 Warnemünde 

T +49 381 5432-406 

F +49 381 5432-410 
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Wie viel Experiment verträgt Tourismus?    
 

Das Baltic College denkt Hochschule neuDas Baltic College denkt Hochschule neuDas Baltic College denkt Hochschule neuDas Baltic College denkt Hochschule neu    

 

 

Das Baltic College in Schwerin ist in Mecklenburg-Vorpommern die erste öffentliche 

Hochschule in nichtstaatlicher Trägerschaft. 2001 in Güstrow gegründet kann das 

Baltic College als junge und dynamische Hochschule flexibel und schnell auf den 

gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandel eingehen. Zukünftigen 

Führungskräften will das Baltic College so die Möglichkeit geben, sich von Anfang an 

den Herausforderungen der Zukunft zu stellen. Denn darin, am Puls der nationalen 

wie internationalen Wirtschaft die Führungskräfte von morgen auszubilden, sieht das 

Baltic College seine Aufgabe. 

 

 

Dialog mit der WirtschaftDialog mit der WirtschaftDialog mit der WirtschaftDialog mit der Wirtschaft    

Echte Nähe zwischen Wissenschaft und Wirtschaft gestaltet sich als Dialog. Dieses 

Gespräch sucht und pflegt das Baltic College mit Unternehmen aus Tourismus, 

Gesundheit und auch branchenübergreifend, um für Studierende wie Unternehmen 

ein starker Partner zu sein. Wie erfolgreich dieser Austausch für beide Seiten sein 

kann, zeigt sich immer wieder an Forschungsprojekten, Auftragsstudien und 

praxisnahen Bachelor- oder Master-Arbeiten. Wirtschaft braucht auch Wissenschaft 

– und die Kooperationsmöglichkeiten sind vielfältig. 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Lassen Sie uns über mögliche Projekte und Haben wir Ihr Interesse geweckt? Lassen Sie uns über mögliche Projekte und Haben wir Ihr Interesse geweckt? Lassen Sie uns über mögliche Projekte und Haben wir Ihr Interesse geweckt? Lassen Sie uns über mögliche Projekte und 

Kooperationen sprechen. Kooperationen sprechen. Kooperationen sprechen. Kooperationen sprechen.     
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Duales Studium am Baltic College

ECVET TC NET – ein Leonardo da Vinci-
Projekt zur beruflichen Erstausbildung in 
Tourismus und Catering

Allgemeines:

• erste private staatlich anerkannte Hochschule in M-V

• akkreditierte und staatlich genehmigte, international anerkannte Studiengänge

• Standorte in Schwerin und Potsdam

• jeder Studiengang ist auf 60 Personen pro Semester beschränkt

derzeit ca 360 Studierende

Baltic College
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HOCHSCHULE NEU DENKEN

• derzeit ca. 360 Studierende

• Bachelor-Regelstudienzeit: 6 Semester, beim dualen Studium zusätzliche 
Monate für den IHK-Berufsabschluss

• Studienbeginn im Wintersemester (September)

• monatliche Studiengebühren

• alle Studiengänge als Direktstudium oder als duales Studium möglich

Das Baltic College bietet…

• enge Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Standorten

• Hilfestellung bei der Suche nach einer Unterkunft

• Unterstützung bei der Bearbeitung von BAföG- und Studienkreditanträgen

• individuelle Beratung und Betreuung vor, während und nach den 

Baltic College
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HOCHSCHULE NEU DENKEN

Praktikumszeiten

Direkt Studierende haben ganze Blockwochen als vorlesungsfreie Zeit 
zur Verfügung.

Dual Studierende haben wechselnde Studien- und Praktikumswochen, 
als Urlaubsregelung sind 20 Tage vorgesehen.

Ein duales Studium ist…

• … Hochschulabschluss 
+ IHK-Berufsabschluss

• … ein Wechsel von verblockten 
Theorie- und Praxisphasen

• … eine zeitsparende Variante für 

Baltic College

w
w

w
.b

al
ti

c-
co

lle
ge

.d
e

HOCHSCHULE NEU DENKEN

p
Studierende, die neben dem 
Studienabschluss einen 
Berufsabschluss erwerben möchten
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Bachelor-Studiengänge 
als Direktstudium oder duales Studium:

B.A. - Management im Gesundheitstourismus
+ Kauffrau / -mann im Gesundheitswesen

B.A. - Unternehmensmanagement

Baltic College

w
w

w
.b

al
ti

c-
co

lle
ge

.d
e

HOCHSCHULE NEU DENKEN

+ Kauffrau / -mann für Marketingkommunikation 

B.A. - Hotel- und Tourismusmanagement
+ Hotelkauffrau / -mann bzw. 
+ Hotelfachfrau / -mann bzw.
+ Kauffrau / -mann für Tourismus und Freizeit

„Bachelor of Arts – Management im Gesundheitstourismus“
+ „Kauffrau / -mann im Gesundheitswesen“ (IHK)

Der Studiengang bietet die innovative Kopplung von medizinischen Kenntnissen und 
Dienstleistender Kommunikationskompetenz zur qualitativen Bedürfnisbefriedigung in 
touristischen Generierungsregionen.

Lerngebiete:

Baltic College
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HOCHSCHULE NEU DENKEN

• Management / BWL 

• Freizeit und Tourismus

• Gesundheit

• Sozialwissenschaften 

• Personal Skills 

• Sprachen

• Recht

• Neue Medien / EDV

„Bachelor of Arts – Unternehmensmanagement“
+ „Kauffrau / -mann für Marketingkommunikation“ (IHK)

Der Studiengang ist ausgerichtet auf internationale BWL und bietet somit beste 
Voraussetzungen in den praktischen Berufseinstieg auf weltweitem Unternehmensterrain.

Lerngebiete:

• Propädeutika und Spezialkurse 

Baltic College
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HOCHSCHULE NEU DENKEN

• BWL / Unternehmensführung 

• BWL / Funktionslehre

• Volkswirtschaftslehre 

• Informatik 

• Englisch / Fachenglisch

• Recht

• Allgemeinwissenschaftliche Module

„Bachelor of Arts – Hotel- und Tourismusmanagement“
+ „Hotelkauffrau / -mann“ (IHK) + „Hotelfachfrau / -mann“ (IHK)
+ „Kauffrau / -mann für Tourismus und Freizeit“ (IHK)

Dieser Studiengang kombiniert in gelungener Weise die betriebswirtschaftlichen 
Prozesse der Hotel- und Tourismusmärkte zum strategischen Wachstumsprozess. 

Lerngebiete:

Baltic College
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HOCHSCHULE NEU DENKEN

• Management / BWL 

• Freizeit und Tourismus

• Hotel- und Tourismusmanagement

• Sozialwissenschaften 

• Personal Skills 

• Sprachen

• Recht

• Neue Medien / EDV
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Start zum Wintersemester 2010/2011:

„Master of Arts – Management im Kulturtourismus”

Die Verknüpfung von Kultur und Tourismus bringt nicht nur spezielle
ökonomische (managementorientierte), sondern auch kulturwissenschaftliche
Herausforderungen mit sich.

Baltic College
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HOCHSCHULE NEU DENKEN

„Master of Arts – Marketing-Management im Tourismus“

Das Marketing, die Marketingwissenschaft differenziert sich zunehmend, 
um den spezifischen Anforderungen der Branchen, Arbeitsfeldern und 
Wirtschaftsbereichen in Lehre und Forschung zu genügen. Dieser 
Differenzierung kommt der Master-Studiengang Marketing-Management 
im Tourismus mit einem eigenständigen Profil und einem Alleinstellungs-
merkmal in innovativer Weise nach. 

Internationale Partner-Hochschulen

• Pfeiffer University, Charlotte / North Carolina (USA)

• University of Malta (Malta)

• University of Alicante (Spanien)

• INSEAD Fontainebleau (Frankreich)

Sh ffi ld H ll U i it (GB)

Baltic College
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HOCHSCHULE NEU DENKEN

• Sheffield Hallam University (GB)

• Hochschule für Wirtschaft (HSW) Luzern (Schweiz)

• Academies Australasia, Sydney (Australien)

• Universität Ljubljana (Slowenien)

• Karls Universität Prag (Tschechien)

• College of Economy, Tourism and Social Sciences, Kielce (Polen)

• Universitaet Stefan cel Mare, Suceava (Rumänien)

Beteiligung des Baltic College an der EU-Initiative ECVET
European 
Credit System of 
Vocational 
Education and
Training
ist ein System für die Ansammlung, den Transfer und die Anrechnung von 

ECVET
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HOCHSCHULE NEU DENKEN

y g g
Leistungspunkten in der  beruflichen Aus- und Weiterbildung.

neue Ansätze
• Ergebnisorientierung
• Anerkennung nicht-formaler und informeller Lernergebnisse
• Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenz als Schlüsselbegriffe

www.ecvet-tc.net

Das Projekt
ECVET TC-NET beschäftigt sich mit der Entwicklung und Etablierung des ECVET-
Systems im Tourismus und in der Gastronomie in Europa. 

Ziele
• Transparenz in der Tourismus- und Gastronomie-Ausbildung

• Vergleichbarkeit von Kompetenzen und Lernzielen
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HOCHSCHULE NEU DENKEN

Vergleichbarkeit von Kompetenzen und Lernzielen

• europaweite Anerkennung und damit Mobilität

Laufzeit
1. November 2008 - 31. Oktober 2011

Förderung
Leonardo da Vinci – Lebenslanges Lernen Programm
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www.ecvet-tc.net

ECVET TC-NET besteht aus…
• Schulen

• Universitäten

• Erwachsenenbildungseinrichtungen

• Hotels und anderen touristischen Unternehmen
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HOCHSCHULE NEU DENKEN

… aus den Ländern…
• Österreich

• Tschechien

• Deutschland

• Spanien

• Finnland

• Ungarn

• Slowenien

• Rumänien

• Türkei

• Großbritannien

• Schweiz

www.ecvet-tc.net

Aktivitäten
• eine umfassende Erhebung der Kompetenzen der wichtigsten Berufe im

Tourismus / in der Gastronomie

• die Erstellung eines Kompetenzrasters für neun Berufe im Tourismus und der 
Gastronomie

• die Ausarbeitung eines ECVET Modells

• die gegenseitige Anerkennung und Akkreditierung von Ausbildungen
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HOCHSCHULE NEU DENKEN

• die gegenseitige Anerkennung und Akkreditierung von Ausbildungen

• die Ausarbeitung eines ECVET-Zertifikats

www.ecvet-tc.net

Mobilität
Attraktivität der Berufsbildung wird durch verbesserte Angebote der internationalen 
Mobilität und die Aussicht auf mehr Flexibilität innerhalb des nationalen 
Bildungssystems erhöht. Auslandsaufenthalte und internationale Kooperationen 
erhalten einen neuen Stellenwert.
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Quelle: Europäische Kommission 
(Überarbeitung: NA beim BIBB)

www.ecvet-tc.net
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Ich bin gespannt auf Ihre Fragen!

Baltic College
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Ich bin gespannt auf Ihre Fragen!
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ITB Berlin –
Lehrersymposium

Einstiegsqualifizierungen 
und Berufliche M obilität 
in der Tourismusbranche

Chart No. 1/ Ulrike Regele, M ärz 2010

in der Tourismusbranche

12. M ärz 2010

Berufsausbildungszentrum 
des SOS Kinderdorf e.V. 

Arbeiten im Tourismus…

• ist vielfältig und spannend

• hat Zukunft, denn die Reiselust ist ungebrochen

• kommunikativ und kreativ

• bietet gute Karrierechancen und die M öglichkeit zur Existenzgründung

Aber es ist auch

• anstrengend

Chart No. 2/ Ulrike Regele, M ärz 2010

• anstrengend

• oft mit Arbeitszeiten außerhalb der „Norm“ verbunden

Ein W eg in die Branche…
Einstiegsqualifizierung

•M öglichkeit in sechs bis zwölf M onaten 

– Teile eines Ausbildungsberufes, 

– einen Betrieb und 

– das Berufsleben kennen zu lernen. 

•Die Einstiegsqualifizierung dient als Türöffner 
für Ausbildung oder Beschäftigung. 

Chart No. 3/ Ulrike Regele, M ärz 2010

für Ausbildung oder Beschäftigung. 

Einstiegsqualifizierung
Beispiele aus dem Tourismus

• Gastgewerbe – Catering
Umgang mit Gästen und Beratung / Einsetzen von Geräten und Gebrauchsgütern / Arbeitsplanung / 

Arbeiten im Service / Hygiene

• Gastgewerbe – Housekeeping
Reinigung und Pflege der Räume / Einsetzen von Geräten, M aschinen und Gebrauchsgütern, 
Arbeitsplanung / Umgang mit Gästen / Hygiene / Sicherheit und Gesundheitsschutz / Umweltschutz

• Gastgewerbe – Service
Service / Umgang mit Gästen, Beratung und Verkauf / Einsetzen von Geräten, M aschinen und 
Gebrauchsgütern, Arbeitsplanung / Sicherheit und Gesundheitsschutz / Hygiene / Umweltschutz

Chart No. 4/ Ulrike Regele, M ärz 2010

• Gastgewerbe – Speisenvorbereitung
Speisenvorbereitung / Einsetzen von Geräten, M aschinen und Gebrauchsgütern, Arbeitsplanung / 
W arenwirtschaft / Sicherheit und Gesundheitsschutz / Hygiene / Umweltschutz

• Tourismus-und Freizeitangebote
Leistungsangebot / Arbeitsorganisation / Informations- und Kommunikationssysteme / Kundenorientierte 
Kommunikation / Betriebliche Arbeitsorganisation

• Reisevermittlung
Arbeitsorganisation / Informations- und Kommunikationssysteme / Datenschutz und Datensicherheit / 
Produkte und Leistungen / Grundlagen der Kosten- und Leistungsrechnung / Sicherheits- und 
Gesundheitsschutz

• Alle Details unter www.dihk.de/pakt/eqs/beispiele.html
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Neue W ege 
Ab ins Ausland!

Chart No. 5/ Ulrike Regele, M ärz 2010

Berufliche M obilität während der Ausbildung

Auswanderung von Fach-und Führungskräften

•639.000 Personen verließen in 2006 die Bundesrepublik 
Deutschland, darunter etwa ein Viertel deutsche Auswanderer

•2006 haben 155.000 Deutsche das Land verlassen 
⇒ so viel wie noch nie seit 1954

•20 – 50 %  der Auswanderer kehren binnen 5 Jahren nach 
Deutschland zurück 

Chart No. 6/ Ulrike Regele, M ärz 2010

Deutschland zurück 

•Phänomen Auswanderung 
⇒ Trend ist das Hin-und Herwandern 

Zielländer

N . 1N . 1

Chart No. 7/ Ulrike Regele, M ärz 2010

Quelle: Statistisches Bundesamt 2007

No. 1No. 1

Auszubildende: 

Nur 2 % der 
Auszubildenden mit       
berufspraktischen      
Auslandserfahrungen

Unternehmen:

KMU agieren zunehmend
auf internationalen Märkten und
brauchen Fachkräfte mit Aus-
landserfahrung.

Ausgangslage im Bereich Ausbildung

Chart No. 8/ Ulrike Regele, M ärz 2010

Bildungspolitik und EU-Politik:

Im BBiG § 2 Abs. (3) ist festgelegt, dass Teile 
der Ausbildung im Ausland durchgeführt wer-
den können

EU-Programm Leonardo da Vinci fördert be-
sonders Auslandsaufenthalte zum beruflichen
Lernen.
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1,2%

1,4%

1,6%

1,8%

2,0%

Mobilitätsanteile
2000 -  2008

Grundlage: BM BF geförderte M obilitäten in LEONARDO DA VINCI und bilateralen Programmen

M obilitätsanteile in der Erstausbildung 2000 bis 2008 in %

Chart No. 9/ Ulrike Regele, M ärz 2010

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Quelle: NA-BIBB auf der Grundlage der Daten vom Statistischen Bundesamt, dem DFS/SFA und der InW Ent gGmbH

W as bringt ein Auslandspraktikum?

•Fremdsprachenkenntnisse

•Interkulturelle Kompetenzen 
(z.B. Empathie für fremde Kulturen)

•Flexibilität

•Kennenlernen neuer Arbeitsmethoden und -abläufe

Chart No. 10/ Ulrike Regele, M ärz 2010

• Steigerung der persönlichen und sozialen Kompetenzen

•M ehr Selbständigkeit

•Vorteile auf dem Arbeitsmarkt

W as bringt es den Unternehmen?

•Erschließung neuer M ärkte

•Kontakte ins Ausland

•M otivierte, flexible, selbständig arbeitende M itarbeiter

•Unternehmen präsentiert sich als attraktiver Arbeitgeber

•Imagesteigerung des Unternehmens

Chart No. 11/ Ulrike Regele, M ärz 2010

• Imagesteigerung des Unternehmens

•W ettbewerbsfähigkeit gegenüber größeren Unternehmen

•Einblicke in andere Firmenstrukturen, Arbeitsabläufe, 
Arbeitsorganisationen

•W issensaustausch und –transfer

Schwierigkeiten

•Finanzierung

•Partnersuche im Ausland

•Rechtliche Fragen

•Versicherungen

•mangelnde Sprachkenntnisse

Chart No. 12/ Ulrike Regele, M ärz 2010

• mangelnde Sprachkenntnisse
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Beratungsangebot der IHKs und HW Ks

Betriebliche M obilitätsberatung –
Berufsbildung ohne Grenzen

Chart No. 13/ Ulrike Regele, M ärz 2010

bundesweit vernetzt…

Chart No. 14/ Ulrike Regele, M ärz 2010 Karte: W ikipedia Commons -Korny78 -Creative Commons

Aufgabenspektrum der Beratungsprojekte

• Beratung von Betrieben, Azubis, Fachkräften für M obilitätsmaßnahmen

• Unterstützung der Betriebe bei der Realisierung von M obilitätsprojekten

• Information und Beratung über Förderprogramme

• Unterstützung bei der Suche nach geeigneten Partnerbetrieben im Ausland

• Ansprache und Vorbereitung von Betrieben zur Aufnahme von jungen 
Arbeitnehmern aus dem Ausland

Chart No. 15/ Ulrike Regele, M ärz 2010

• Ansprache internationaler Kooperationspartner, Kontakt-und 
Netzwerkpflege zu europäischen Partnerorganisationen

• Vermittlung/Organisation von Vorbereitungsmaßnahmen für Teilnehmer 
(z. B. Sprachkurse, interkulturelle Trainings)

• Beratung zu europäischen Aus-und W eiterbildungssystemen und zum 
Europass

Immer gut informiert über 
www.mobilitaetscoach.de

Chart No. 16/ Ulrike Regele, M ärz 2010
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Ausbildung im Tourismus
W achstumskurs gestoppt

8.025

6.992

30.804

1.113

Fachkraft im Gastgewerbe

Fachmann/- frau für
Systemgastronomie

Hotelfachmann/- frau

Hotelkaufmann/- frau

2006

2007

2008

2009

Anzahl Ausbildungsverträge

Chart No. 17/ Ulrike Regele, M ärz 2010

40.994

15.650

1.324

6.069

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000

Koch/Köchin

Restaurantfachmann/- frau

Kaufmann/- frau für Tourismus und
Freizeit

Reiseverkehrskaufmann/- frau

Broschüre
Ausbildungsprofile in der Tourismusbranche
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Oder online unter: 
www.dihk.de/inhalt/themen/branchen/tourismus/tourismusbildung/ausbildung.html
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Entwicklung der Schulabgänger 
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Der demographische Faktor
Ausbildung ohne Auszubildende?
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